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Vorbemerkung 
Der vorliegende Studienplan wurde vom Fakultätsrat am 25.10.2023 beschlossen und gilt für Studierende, die ihr Studium auf der Grundlage der Studien- und 
Prüfungsordnung (SPO) vom 21.05.2021 ab dem Wintersemester 2021/22 an der Hochschule München aufnehmen werden. Gemäß § 11 der Allgemeinen 
Studien- und Prüfungsordnung (ASPO) der Hochschule München muss zur Sicherstellung des Lehrangebotes und zur Information der Studierenden ein Stu-
dienplan erstellt werden, aus dem sich der Ablauf des Studiums im Einzelnen ergibt. Der Studienplan konkretisiert und ergänzt die Regelungen der SPO zum 
Ablauf des Studiums und den Prüfungen in verbindlicher Form. 

Aufbau des Studiums, Studienablauf und Prüfungen 

 
1. Die im Verlauf des Studiums abzuschließenden Module, die Aufteilung der Semesterwochenstunden (SWS) und der ECTS-Kreditpunkte je Modul und Studi-

ensemester sowie die Art der Lehrveranstaltungen in den einzelnen Modulen sind sowohl für den Vollzeit- als auch für den Teilzeitstudiengang in den Anlagen 
zur SPO geregelt.  

2. Der empfohlene Zeitpunkt für die Belegung von Modulen ergibt sich für den Vollzeitstudiengang aus der Anlage 1 zur SPO sowie dem nachfolgenden 
Modulplan A. Für den Teilzeitstudiengang ist er der Anlage 2 zur SPO sowie ergänzend dem nachfolgendem Modulplan B zu entnehmen. 
 

  

https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/dachmarke/dm_transfer/download_13/spo_6/spo_aktuell/11_swb_aktuell_spo.pdf
https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/dachmarke/dm_transfer/download_13/spo_6/spo_aktuell/11_swb_aktuell_spo.pdf
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Modulplan A: Vollzeitstudium 

 
 

30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 
24 SWS 24 SWS 23 SWS 21 SWS 3 SWS 17 SWS 11 SWS 

      

       
 

 
 
Modulplan B: Teilzeitstudium 
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3. Die einzelnen Module können Im Rahmen vorhandener Platzkapazitäten auch abweichend von den im Modulplan angegebenen Studiensemestern belegt werden, wenn 
dem keine Vorrückungsregelungen (§ 4 SPO), insbesondere keine Regelungen zum Vorrücken in das Praxissemester entgegenstehen.  

4. Die Studieninhalte der einzelnen Module, die angestrebten Lernergebnisse, Lehrveranstaltungsarten werden im Modulhandbuch in der Fassung vom 30.09.2021 näher 
beschrieben. 

15 ECTS 15 ECTS 16 ECTS 14 ECTS 15 ECTS 15 ECTS 16 ECTS 14 ECTS 
11 SWS 13 SWS 13 SWS 11 SWS 13 SWS 10 SWS 12 SWS 9 SWS 

30 ECTS 15 ECTS 16 ECTS 13 ECTS 17 ECTS 
3 SWS 9 SWS 8 SWS 8 SWS 3 SWS 
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5. Die in der SPO als Wahlpflichtmodule (WPM) ausgewiesenen Module eröffnen Wahloptionen zwischen verschiedenen Modulen. Die Wahloptionen sind in der rechten Spalte 
der folgenden Übersicht aufgelistet. Die einzelnen Kursangebote zu den jeweiligen Modulen sind im Vorlesungsverzeichnis NINE aufgeführt. 

Modulnummer WPM Empfohlener Zeitpunkt 
im Studium 

Wählbare Module 

Vollzeit Teilzeit 
MB_AW Allgemeinwissenschaften 1. Sem. 2. Sem. Es sind zwei Veranstaltungen (AW-Fächer“) aus dem Angebot der Fakultät für Studium Gene-

rale und Interdisziplinäre Studien (Fakultät 13) auszuwählen, s. Vorlesungsverzeichnis für die 
AW-Fächer auf der Homepage der Fakultät 13 

MB_W_2_3 Bezugswissenschaften 2. Sem. 4. Sem. Gewählt wird zwischen Kommunikations- und Kulturwissenschaften I oder Ökonomie I oder 
Gesundheitswissenschaften I oder sonstige Sozial- und Geisteswissenschaften I 

MB_W_H_4_2 Bezugswissenschaften/Anwen-
dungsorientierte Bezüge 

4. Sem. 8. Sem. Es besteht die Wahlmöglichkeit zwischen Kommunikations- und Kulturwissenschaften II oder 
Ökonomie II oder Gesundheitswissenschaften II oder sonstige Sozial- bzw. Geisteswissen-
schaft II oder anwendungsorientierte Bezüge 

MB_H_3_1 Berufliches Handeln I 3. Sem. 6. Sem. 

Zur Wahl stehen die Handlungsfelder 
- Kinder- und Jugendhilfe oder  
- Kultur, Bildung, Medien oder  
- Hilfen für Menschen in der dritten und vierten Lebensphase oder  
- Gesundheitsbezogene Hilfen oder  
- Inklusion und Teilhabe oder  
- Hilfen für Menschen in besonderen Lebenslagen oder 
- Migration 
- Erlebnispädagogik oder 
- Gemeinwesenarbeit oder 
- Justiznahe Soziale Arbeit und Resozialisierung 

MB_H_4_1 Berufliches Handeln II 4. Sem. 8. Sem. Gewählt werden kann zwischen denselben Handlungsfeldern wie beim Wahlpflichtmodul Be-
rufliches Handeln I  

MB_O_H_6_1 Qualifizierungsbereichsspezifische 
Projekt- und/oder Fallarbeit I 

6. Sem. 14. Sem. Belegt wird in Abhängigkeit von der Wahl des Qualifizierungsbereichs das QB-spezifische An-
gebot für Projekt- und/oder Fallarbeit I im QB 
- Bildung, Kultur Medien in der Sozialen Arbeit (BKM) oder 
- Ausgrenzung und Integration (AuI) oder 
- Soziale Arbeit in Kindheit, Jugend und Familie (KJFam) oder 
- Sozialmanagement (SOM) oder  
- Soziale Arbeit und Gesundheit (GESU) 

MB_O_H_7_1 Qualifizierungsbereichsspezifische 
Projekt- und/oder Fallarbeit II 

7. Sem. 13. Sem. - Belegt wird in Abhängigkeit von der Wahl des Qualifizierungsbereichs das QB-spezifische 
Angebot für Projekt- und/oder Fallarbeit II QBBildung, Kultur Medien in der Sozialen Arbeit 
(BKM) oder 

- Ausgrenzung und Integration (AuI) oder 
- Soziale Arbeit in Kindheit, Jugend und Familie (KJFam) oder 
- Sozialmanagement (SOM) oder  
- Soziale Arbeit und Gesundheit (GESU) 

MB_W_WN_6_1 Qualifizierungsbereichsspezifisches 
Fachseminar I 

6. Sem. 12. Sem. Belegt wird in Abhängigkeit von der Wahl des Qualifizierungsbereichs das QB-spezifische 
Fachseminar I im QB  
- Bildung, Kultur Medien in der Sozialen Arbeit (BKM) oder 
- Ausgrenzung und Integration (AuI) oder 
- Soziale Arbeit in Kindheit, Jugend und Familie (KJFam) oder 
- Sozialmanagement (SOM) oder  
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- Soziale Arbeit und Gesundheit (GESU) 
MB_W_WN_7_1 Qualifizierungsbereichsspezifisches 

Fachseminar II 
7. Sem. 11. Sem. Belegt wird in Abhängigkeit von der Wahl des Qualifizierungsbereichs das QB-spezifische 

Qualifizierungsbereichsspezifisches Fachseminar II im QB 
- Bildung, Kultur Medien in der Sozialen Arbeit (BKM) oder 
- Ausgrenzung und Integration (AuI) oder 
- Soziale Arbeit in Kindheit, Jugend und Familie (KJFam) oder 
- Sozialmanagement (SOM) oder  
- Soziale Arbeit und Gesundheit (GESU) 

MB_H_6_2 Methoden V: Vertiefendes, qualifi-
zierungsbereichsübergreifendes 
Methodenangebot 

6. Sem. 12. Sem. Es bestehen folgende Wahlmöglichkeiten: 
- Zielgruppen und Arbeitsfeldern entsprechende Beratung oder 
- Erlebnis- und handlungsorientierte pädagogische Methoden oder 
- Zielgruppen und Arbeitsfeldern entsprechende ästhetische, personale, technische 

und/oder digitale Medien oder 
- Aktivierende und partizipative Methoden oder 
- Vertiefende Methoden der Einzelfallhilfe, Fallarbeit und Fallberatung oder 
- Beziehungsgestaltung und systemisches Arbeiten mit Kindern, Jugendlichen, Eltern und 

Familien oder 
- Verlust und Trauer oder 
- Achtsamkeit und Meditation in der Sozialen Arbeit 

MB_WP_7_1 Qualifizierungsbereichsübergrei-
fendes Wahlpflichtmodul 

7. Sem. 13.Sem. Gewählt werden können: 
- Gegenwartsdiagnosen und Soziale Arbeit in problemsoziologischer Perspektive oder 
- Phänomenologische Betrachtung des Studiums Soziale Arbeit oder 
- Macht im Kontext Sozialer Arbeit oder 
- Entscheidungen von Frauen und Männern im Wandel von Gesellschaft und Technik oder 
- Politisches Handeln in der Sozialen Arbeit oder 
- Soziale Arbeit und Nachhaltigkeit oder 
- Internationale Soziale Arbeit oder 
- Global Sessions Climate Change, Social Dimension and Sustainable Development as 

Current Challenges for Social Work and Health Care Professions oder 
- Medienkompetenz im Digitalen Zeitalter oder 
- Projektentwicklung und Eventgestaltung im kulturpädagogischen Raum oder 
- Beziehungsgestaltung und systemisches Arbeiten mit Kindern, Jugendlichen, Eltern und 

Familien oder 
- Soziale Arbeit mit gefährdeten jungen Menschen im Kontext digitaler Lebenswelten 
- Ganzheitliches Lernen in der Erwachsenenbildung oder 
- Grundlagen, Aufgaben und Instrumente der Personalentwicklung in Organisationen oder 
- Systemisches Coaching oder 
- Fallwerkstatt oder 
- Biografiearbeit oder 
- Selbsthilfe und die Verbindung zu professionellen Angeboten der Sozialen Arbeit oder 
- Psychodrama und Ressourcenarbeit 

6. Lehrveranstaltungen, die im Veranstaltungsverzeichnis in NINE als 'einschreibepflichtig' ausgewiesen sind, können nur nach erfolgreicher Teilnahme am 
Einschreibungsverfahren besucht werden. Übersteigt im Einschreibungsverfahren bei einer Lehrveranstaltung die Nachfrage das Platzangebot, entscheidet 
das Los. 

7. Eine Teilnahmepflicht besteht für alle in den Anlagen zur SPO als Praktikum (Pra) ausgewiesenen Lehrveranstaltungen in einem Umfang von 80%. Es steht 
im Ermessen der Lehrenden, ob und in welchem Umfang sie von der Teilnahmepflicht befreien, Nachholmöglichkeiten für versäumte Termine einräumen 
oder die Bearbeitung von Aufgaben als Äquivalent für die Teilnahme an Veranstaltungen anerkennen. Soweit eine Teilnahmepflicht für Lehrveranstaltungen 
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geregelt ist, für die kein eigenständiger Leistungsnachweis vorgesehen ist, erfolgt die Überprüfung der Erreichung der Qualifizierungsziele im Rahmen der 
Gesamtmodulprüfung. 

8. Bei den Prüfungsformen unterscheidet die SPO zwischen schriftlichen Prüfungen (schrP), mündlichen Prüfungen (mdlP), Modularbeiten (ModA) und Präsen-
tationen (Präs). Bei den Modularbeiten handelt es sich um verschiedene Formen von schriftlichen Ausarbeitungen (Studienarbeit, Seminararbeit, Klausur, 
Bericht, Fallanalyse, (Lern)-Portfolio und Reflexionspapier), die im Vorspann des Modulhandbuch näher erläutert werden. Von der Prüfungsart der Präsen-
tation sind Referate und Kolloquien umfasst, die ebenfalls im Modulhandbuch genauer beschrieben werden. 

9. Hinsichtlich Form, Umfang und Dauer der Prüfungen in den einzelnen Modulen gelten die aus nachfolgender Übersicht ersichtlichen Regelungen. 

Modulnummer Modul Prüfungsform laut SPO Spezifikation der Prüfungsform Modalitäten 
MB_O_1_1 Organisation I 

Träger und Orte der Sozialen Arbeit 
 
Präs 

 
Referat  

 
10 – 45 Min.oder 

MB_W_1_1 Wissenschaft Soziale Arbeit I 
Geschichte der Sozialen Arbeit 
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 

 
ModA 

 
Studienarbeit 

 
8 – 20 Seiten   

MB_W_1_2 Bezugswissenschaften I 
Erziehungswissenschaft I 

 
schrP 

  

60 Min. 
Psychologie I 

MB_WN_1_1 Normative Grundlagen I 
Einführung in die Ethik der Sozialen Arbeit ModA oder Präs Reflexionspapier oder Kolloquium 3 – 12 Seiten oder 10 – 30 Min. 

 
Einführung in das Recht der Sozialen Arbeit schrP ohne Note  

 
60 Minuten 
 

MB_H_1_1 Personale, soziale und methodische Kom-
petenzen I 
Mentorat 
Methoden I: Ästhetische Praxis und Medien in 
der Sozialen Arbeit 

 
 
ModA oder Präs ohne Note 

 
 
Projektarbeit 

 
 
8 – 15 Seiten 

MB_AW Allgemeinwissenschaften s. VV FK 13   
MB_O_2_1 Organisation II 

Sozialpolitik - Einführung in das System der 
sozialen Sicherung 

 
schrP 

  
60 min. 
 

MB_W_2_1 Wissenschaft Soziale Arbeit II 
Klassische Theorien der Sozialen Arbeit 

 
Präs ohne Note 

 
Referat 

 
10 – 30 Min. 

Einführung in die Sozialforschung schrP  60 Min. 
MB_W_2_2 Bezugswissenschaften II  

Erziehungswissenschaft II ModA oder Präs ohne Note Reflexionspapier 3 – 12 Seiten 

Psychologie II schrP  90 Min. 
 

MB_W_2_3 Wahlpflichtmodul  
Kommunikations- und Kulturwissenschaften 
oder  

ModA oder Präs 

 
Reflexionspapier  

 
3 – 12 Seiten 

Ökonomie oder  Referat (auch digital möglich) 
Reflexionspapier 

 
3 Seiten 

Gesundheitswissenschaften oder  Referat  10 – 45 Min.  
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sonstige Sozial- und Geisteswissenschaften I Reflexionspapier 3 – 12 Seiten 
MB_WN_2_1 Normative Grundlagen II 

Kindschafts- und Jugendhilferecht 
Sozialverwaltungsrecht 

 
schrP 

  
90 Min. 
 

MB_H_2_1 Personale, soziale und methodische Kom-
petenzen II                                                   
Gesprächsführung und Beziehungsaufbau 
Methoden II: Soziale Gruppenarbeit 

 
ModA oder Präs ohne Note 

 
Projektarbeit 

 
8 – 15 Seiten 

MB_O_3_1 Organisation III  
Soziale Organisationen im Wandel 

 
ModA 

 
Studienarbeit 

 
8 – 20 Seiten   

MB_W_3_1 Wissenschaft Soziale Arbeit III 
Zeitgenössische Theorien der Sozialen Arbeit 
Ausgewählte Theorien der Sozialen Arbeit 

 
 
mdlP 

 
 

 
 
20 – 30 Min. 

MB_W_3_2 Bezugswissenschaften III 
Soziologie I 
Soziologie II 

 
schrP 

  
90 Min. 

MB_WN_3_1 Normative Grundlagen III 
Sozialversicherungsrecht 
Existenzsicherungsrecht 

 
schrP 

  
90 Min. 

MB_H_3_1 Wahlpflichtmodul  
Berufliches Handeln I  

 
ModA 

 
Bericht  

 
12 – 15 Seiten 

MB_H_3_2 Personale, soziale und methodische Kom-
petenzen III  
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompeten-
zen I 
Methoden III: Beratung 

 
 
ModA ohne Note 

 
 
Fallanalyse 

 
 
8 – 20 Seiten 

MB_O_4_1 Organisation IV 
Organisatorische und fachpolitische 
Vertiefungen 
Planspiel 

 
schrP 

  
60 min. 

MB_W_4_1 Wissenschaft Soziale Arbeit IV  
Forschungsprojekt 

 
ModA 

 
Studienarbeit 

 
8 – 20 Seiten 

MB_W_H_4_2 Wahlpflichtmodul  
Kommunikations- und Kulturwissenschaften 
oder  

ModA oder Präs 
 

 
Bericht oder Projektarbeit oder Referat 
oder Kolloquium  

 
8 – 15 Seiten oder 10 – 45 Min.  

Gesundheitswissenschaften oder  Reflexionspapier 3 – 12 Seiten 
Ökonomie oder  Reflexionspapier 3 – 12 Seiten 
Sonstige Sozial- und Geisteswissenschaften II 
oder 

Reflexionspapier 3 – 12 Seiten 

Anwendungsorientierte Bezüge Bericht oder Projektarbeit oder Fallan-
alyse 

8 – 15 Seiten 

MB_WN_4_1 Normative Grundlagen IV:  
Ausgewählte Rechtsgebiete schrP ohne Note 

  
90 Min. 

Angewandte Ethik ModA oder Präs Reflexionspapier oder Kolloquium 3 – 12 Seiten 
MB_H_4_1 Wahlpflichtmodul 

Berufliches Handeln II  
 
ModA 

 
Bericht oder Portfolio 

 
12 – 15 Seiten 
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MB_H_4_2 Personale, soziale und methodische Kom-
petenzen IV  
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompeten-
zen II  
Methoden IV: Gemeinwesenarbeit 

ModA oder Präs ohne Note Projektarbeit oder Referat 8 – 15 Seiten oder 10 – 45 min 

MB_H_5_1 Praxismodul ModA ohne Note Bericht Mind. 20 Seiten 
MB_O_W_WN_5_1 Praxisbegleitung Präs ohne Note Kolloquium 10 – 20 Min. 
MB_O_H_6_1 
 

Wahlpflichtmodul  
Qualifizierungsbereichsspezifische Projekt- 
und/oder Fallarbeit I 
• Bildung, Kultur, Medien in der Sozialen 

Arbeit (BKM)  
• Ausgrenzung und Integration (AuI) 
• Soziale Arbeit in Kindheit, Jugend und Fami-

lie (KJFam)  
• Sozialmanagement Soziale Arbeit (SOM)  
• Gesundheit (GESU) 

ModA oder Präs 

  

MB_W_WN_6_1 Wahlpflichtmodul 
Qualifizierungsbereichsspezifisches 
Fachseminar I 

 
ModA oder Präs 

  

MB_H_6_2 Wahlpflichtmodul 
Methoden V: 
Vertiefendes, qualifizierungsbereichsübergrei-
fendes Methodenangebot 

 
ModA oder Präs 

 
Projektarbeit oder Bericht oder Fallan-
alyse oder Referat 

 
  8 – 15 Seiten oder 
10 – 45 min 

MB_W_6_2 Wissenschaftswerkstatt  ModA oder Präs Studienarbeit (Exposé) oder Referat 8 – 15 Seiten oder 10 – 45 Min. 
MB_WN_6_1 Sozialpolitische Gegenwarts- und Zu-    

kunftsfragen 
ModA oder Präs Reflexionspapier oder  

Referat 
3 – 12 Seiten oder  
10 – 45 min 

MB_O_H_7_1 Wahlpflichtmodul 
Qualifizierungsbereichsspezifische  
Projekt- und/oder Fallarbeit II  

ModA oder Präs 
  

MB_W_WN_7_1 
 

Wahlpflichtmodul 
Qualifizierungsbereichsspezifisches Fachse-
minar II 

 
ModA oder Präs 

  

ÜMB_WP_7_1 Wahlpflichtmodul 
QB-übergreifendes Angebot 

 
ModA oder Präs 

Bericht oder Portfolio oder Studienar-
beit oder Referat oder Kolloquium  

8 – 15 Seiten oder  
10 – 45 Min. 

 
10. Die konkreten inhaltlichen und formalen Anforderungen an die Prüfungsleistungen werden im Veranstaltungsverzeichnis NINE bei den jeweiligen Lehrveran-

staltungen beschrieben und durch die Dozentinnen und Dozenten zu Beginn der Lehrveranstaltungen präzisiert. Das gilt auch und insbesondere für den 
Zeitpunkt einer Präsentation, für die jeweiligen Abgabefristen bei Modularbeiten und die Konsequenzen der Nichteinhaltung der entsprechenden Fristen und 
Termine.  

11. Für die Modularbeiten in Gestalt von Studienarbeiten (StA) besteht die Möglichkeit einer Abgabe bis zum Ende der vorlesungsfreien Zeit. Diese Möglichkeit 
kann auch für andere Formen von Modularbeiten eingeräumt werden. Der genaue Abgabezeitpunkt wird zu Beginn der jeweiligen Veranstaltung festgelegt 
und in NINE sowie dem jeweiligen Moodle-Kurs der Veranstaltung bekannt gegeben.  
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12. Über die Verlängerung von Abgabefristen entscheidet der jeweilige Dozent bzw. die Dozentin. Das gilt nicht für Fristverlängerungen aus wichtigem Grund, 
über die nach § 37 ASPO die Prüfungskommission zu entscheiden hat. 

13. Bei schriftlichen Ausarbeitungen von Leistungsnachweisen haben die Studierenden eine eidesstattliche Erklärung vorzulegen, aus der hervorgeht, dass diese 
Leistung in keine weitere Modulprüfung eingeht oder eingegangen ist und dass die Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt wurde. Sämtliche 
Quellen sind nach wissenschaftlichen Standards anzugeben. Bei nachweisbaren Plagiaten oder widerrechtlicher Nutzung von bereits erbrachten Prüfungs-
arbeiten behält sich die Fakultät neben prüfungsrechtlichen auch strafrechtliche Schritte vor. 

14. Ohne eine vorherige Prüfungsanmeldung kann eine erbrachte Prüfungsleistung nicht gewertet werden. Die Studierenden haben sich zwingend während des 
vom Prüfungsausschuss festgelegten Anmeldezeitraumes für alle Prüfungen anzumelden, die zu diesem Zeitpunkt für das jeweilige Semester in Erwägung 
gezogen werden. Bei Nichtantritt einer Prüfung entsteht für die Studierenden kein Nachteil. Studierende, die Prüfungen aus früheren Semestern nachholen 
oder wiederholen müssen, sind verpflichtet, mit den jeweiligen Lehrenden unmittelbar nach der Prüfungsanmeldung Kontakt aufzunehmen. 

15. Vollzeit-Studierende, die am Ende des dritten Semesters nicht mindestens 75 Kreditpunkte erworben haben, sind nach § 3 SPO gehalten, einen Termin mit 
der Fachstudienberatung zu vereinbaren. Gleiches gilt für Teilzeit-Studierende, die bis zum Ende des vierten Semesters nicht mindestens 30 Kreditpunkte 
erworben haben. 

16. Die Bachelorarbeit (BA) muss innerhalb von 6 Monaten nach Anmeldung abgeschlossen werden. Es gibt keine festen Anmeldefristen für die Bachelorarbeit. 
Eine Verlängerung der Anfertigungszeit für die Bachelorarbeit muss mindestens zwei Wochen vor dem regulären Abgabetermin beim Vorsitzenden der 
Prüfungskommission beantragt werden. Die Abgabe erfolgt im PDF-Format, auf Anfrage erhalten Erstgutachtende ein gebundenes Exempar. 

17. Das praktische Studiensemester sollte grundsätzlich im Wintersemester begonnen werden. Näheres dazu ist den „Informationen zur Praxisanbindung im 
Bachelorstudiengang Soziale Arbeit“ auf der Homepage der Fakultät zu entnehmen. Form und Organisation der praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen sind 
im Modulhandbuch beschrieben. 

Die Regelungen gelten bis auf Widerruf durch den Fakultätsrat mit Wirkung vom 25.10.2023. 

Abkürzungsverzeichnis 
ECTS European Credit Transfer and Accumulation System 
mdlP Mündliche Prüfung 
ModA  Modularbeit 
Präs  Präsentation 
RaPO Rahmenprüfungsordnung 
SPO Studien- und Prüfungsordnung 
schrP  Schriftliche Prüfung 
SWS  Semesterwochenstunde(n) 
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